
DER OBERBÜRGERMEISTER 

DER 

22.07.2013 STADT LANDSHUT Nr. 1188 

An den 
Stadtrat Landshut 

Antrag 

Hiermit beantrage ich gemäß § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung die Nachprüfung 
der zu Tagesordnungspunkt 9 des Verkehrssenates vom 17.07.2013 gefassten 
Beschlüsse durch das Plenum (Art 32 Abs.3 GO). 

Begründung: 

Die Bedeutung der Angelegenheit erfordert eine Behandlung durch das Plenum, 
da die mit der Maßnahme verbundenen, in der Vorlage der Verwaltung 
aufgezeigten, Konsequenzen einen Rückhalt im gesamten Stadtrat erfahren 
sollen. 

Da das Plenum dann ggf. auch gleich die erforderlichen Rahmenbedingungen 
einer etwaigen Ausweisung der Straßen als Fußgängerzone mitbeschließen 
könnte, ist mit diesem Antrag auch eine Beschleunigung der Entscheidung 
verbunden . 

Darüber hinaus könnten Zweifel entstehen, ob der Beschluss zur probeweisen 
Einführung einer Fußgängerzone in den drei Straßen überhaupt wirksam gefasst 
werden konnte, da in der Tagesordnung nur die geplante Fußgängerzone in der 
Schirmgasse aufgeführt war. Auch diesem möglichen Problem könnte man 
durch die Behandlung im Plenum aus dem Wege gehen. 
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